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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1974

Norm

VBG §1

VBG §13

ZPO §228 B3bb

ZPO §228 C1

Rechtssatz

Um ständig wiederkehrende Streitigkeiten zu vermeiden, hat der Vertragsbedienstete grundsätzlich ein rechtliches

Interesse an der alsbaldigen Klarstellung seiner dienstrechtlichen und besoldungsrechtlichen Stellung, sobald diese

durch das Verhalten seines Dienstgebers irgendwie in Zweifel gezogen wird (hier nö GVBG).
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